
BERLIN (15.04.2010) Zur heutigen Zustimmung
Immissionsschutzgesetzes, wonach Geräuscheinwirkungen, die von
Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen ausgehen, im
Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen sind, erklärt die Berichterstatteri
Lärmschutz der FDP-Bundestagsfraktion Judith SKUDELNY:
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Rechtssicherheit für Kindertageseinr

Die Zustimmung der Länder zeigt
Koalitionsfraktionen ihre Arbeit
beispielsweise die Aufnahme der Ballspielplätze
umgesetzt.

Auch der Prüfauftrag des Bundesrates, ob die Kindertagespflege im Gesetz mit berücksichtigt
werden kann, wurde im Verfahren bereits aufgenommen.

Wir haben diese Frage im Vorfeld geklärt. Danach ist auch
anderen geeigneten Räumlichkeiten
und günstige Art der Kinderbetreuung bewährt
Haushalt liegt nicht im Kompetenzbereich des B
noch Änderungen erfolgen werden.
Qualität des Gesetzentwurfs bestätigt.

Damit ist die Arbeit jedoch noch nicht getan.
einsetzen. Hier liegt das Problem insbesondere bei der
Jugendeinrichtungen wie Bolzplätzen, Skate
Privilegierung wie für den Kinderlärm ist
schaffen, die Rechtssicherheit für Städte, Gemeinden und Anwohner schafft und freien
Jugendsport ermöglicht.
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